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fsb gMbh | fachistitut für steuerrecht und betriebswirtschaft

das programm der fsb gmbh für das 2. 
halbjahr 2013 steht für sie auf unserer 
homepage bereit.

folgende seminare beginnen bereits im 
august 2013:

06. 08.– 29. 08. 2013
a 1318 – einkommensteuer – teil 1

12. 08. 2013
k 1336 – abc der künstlersozialabgaben

12. 08. 2013
M 1351 – praxisprobleme anlage kap

13. 08.– 26. 09. 2013
a 1316 – umsatzsteuer

19. 08. 2013
k 1363 – die besteuerung der immobilie – 
grenzüberschreitend

19. 08.– 09. 09. 2013
M 1348 – gewerbesteuer – oft unterschätzt!

22. 08. 2013
M 1332 – aktuelles bilanzsteuerrecht

23. 08. 2013
k 1376 – aktuelle entwicklungen in der wirt-
schaftsprüfung  

26. 08. 2013
k 1364 – inbound steuerrecht

27. 08. 2013
k 1374 – umsatzsteuer im immobilienbe-
reich 

28. 08. 2013
k 1353 – Verlustnutzung im steuerrecht 

29. 08. 2013
k 1377 – dauerbrenner: geldwerte Vorteile

so erreichen sie 
die Mitarbeiter /  
innen der fsb gMbh
Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier 
Geschäftsführer
tel.: 030/8871 93-0
e-Mail: wehmeier@fsb-fachinstitut.de

Dr. Kerstin Graupner-Mayer 
Prokuristin
tel.: 030/8871 93-13
e-Mail: graupner@fsb-fachinstitut.de

Brit Jurkschat 
Sachbearbeiterin 
tel.: 030/8871 93-15
e-Mail: jurkschat@fsb-fachinstitut.de 

Inge Wehmeier 
Sachbearbeiterin Rechnungswesen
tel.: 030/8871 93-16
e-Mail: iwehmeier@fsb-fachinstitut.de
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Vor dem hintergrund des anstehenden ur-
teils zur ausweitung des ehegattensplittings 
auf eingetragene lebenspartnerschaften 
wird die frage einer sachgerechten ehe- und 
familienbesteuerung im zuge der begin-
nenden wahlkämpfe politisch derzeit heiß 
diskutiert. nach geltendem recht erfolgt 
eine besteuerung von ehegatten als er-
werbsgemeinschaft mittels tarifbegünsti-
gung (ehegattensplitting) und die förderung 
der familie durch den familienleistungs-
ausgleich (kindergeld / kinderfreibeträge). 

wie groß das interesse an diesem thema 
ist, bewies einmal mehr das symposium des 
deutschen steuerberaterverbands e. V. am 
25. 04. 2013 in den räumen des steuerbera-
terverbandes berlin-brandenburg. in der 
ersten hälfte der Veranstaltung erläuterten 
die Vertreter der politischen parteien in 
kurzen impulsreferaten ihre haltung und 
reformvorstellungen:

„Familienförderung zielgenau ausbauen“
olav gutting, Mdb und Mitglied des finanz-
ausschusses des deutschen bundestags 
sprach sich für die  cdu/csu-fraktion für 
den erhalt des ehegattensplittings aus. bei 
einem familiensplitting stecke „der teufel 
im detail“. das in frankreich bereits prak-
tizierte familiensplitting führe im ergebnis 
zu keiner entlastung gegenüber dem der-
zeitigen deutschen steuerniveau. eine ab-
schaffung des ehegattensplittings begegne 
verfassungsrechtlichen bedenken, wäre ein 
Vertrauensbruch und nur mit komplizierten 
übergangslösungen zu realisieren. statt-
dessen wolle die cdu/csu die familienför-
derung „zielgenau“ ausbauen.

„Steuer allein schützt die Familie nicht“
für die spd forderte die finanzpolitische 
sprecherin ingrid arndt-brauer, Mdb eben-
falls die beibehaltung des ehegattensplit-
tings für bestehende ehen. die große Mehr-
heit der bevölkerung (81 %) sei gegen eine 

abschaffung. sie räumte allerdings ein, das 
wahlprogramm der spd gebe ihre haltung 
nicht wider. frau arndt-brauer plädierte für 
eine beschränkung des kinderfreibetrages 
(„nach oben was abschneiden“) und eine 
erhöhung des kindergeldes im „mittleren 
bereich“. sie sprach sich gegen ein famili-
ensplitting aus, forderte jedoch die gleich-
stellung der eingetragenen lebenspartner-
schaften auch bei der einkommensteuer.

„Was ist eine zeitgemäße Familie?“
diese frage stellte dr. Volker wissing, Mdb 
(stellvertretender Vorsitzender der fdp) 
seinem kurzvortrag voran und plädierte für 
die uneingeschränkte beibehaltung des 
ehegattensplittings. dieses sei keine len-
kungsnorm, es garantiere vielmehr die vol-
le organisationsfreiheit in der ehe. der staat 
habe sich an dieser stelle herauszuhalten; 
das ehegattensplitting wirke letztlich neu-
tral und stelle die ehe lediglich mit anderen 
erwerbsgemeinschaften gleich. ein fami-
liensplitting sei dagegen nicht geboten, da 
eltern mit ihren kindern keine erwerbsge-
meinschaft bilden („kinderarbeit ist verbo-
ten.“). ebenso sei ein von anderen parteien 
gefordertes begrenztes realsplitting falsch 
und verfassungsrechtlich bedenklich. dr. 
wissing wies abschließend darauf hin, dass 
das ehegattensplitting mit dem gesetzlichen 
güterstand der zugewinngemeinschaft kor-
respondiere. eine abschaffung hätte zwin-
gend eine novellierung des güterstands-
rechts zur folge. bei der entlastung von 
kindern fordere die fdp die „überfällige“ 
anhebung der kinderfreibeträge auf das 
niveau des grundfreibetrages.

„Entprivilegierung der Ehe“ 
dr. barbara höll, Mdb (steuerpolitische 
sprecherin der fraktion die linke.) be-
zeichnete daraufhin die alleinverdiener-ehe 
als „auslaufmodell“. erklärtes ziel ihrer 
partei sei es, das ehegattensplitting abzu-
schaffen. stattdessen solle der grundfrei-

betrag in familien übertragbar sein und das 
kindergeld als grundsicherung „entwickelt“ 
werden.

„Kindergrundsicherung wichtiger als 
Ehegattensplitting“
lisa paus, Mdb (obfrau im finanzausschuss 
des deutschen bundestags) wies für bünd-
nis 90 / die grünen daraufhin, dass ihre par-
tei sich schon immer für die abschaffung 
des ehegattensplittings eingesetzt habe; 
54 % der ehen in deutschland seien kinder-
los. stattdessen solle der splittingvorteil 
bis zu einem einkommen von 60.000 euro 
erhalten bleiben und eine kindergrundsi-
cherung steuerlich verankert werden. die 
gleichstellung der eingetragenen le-
benspartnerschaften sei überfällig.

im zweiten teil der Veranstaltung entbrann-
te eine kontroverse diskussion zwischen 
den Vertretern der politischen parteien und 
dem engagierten publikum. der facetten-
reiche austausch über die unterschiedlichen 
reformvorstellungen der bundestagsfrak-
tionen zeigte sehr deutlich, wie vielschich-
tig eine am leistungsfähigkeitsprinzip aus-
gerichtete und zugleich die vielfältigen 
familienformen aufgreifende steuerpolitik 
ist.

aus dem kreis der zuhörer wurde darauf 
hingewiesen, dass die zunehmend überal-
ternde gesellschaft mit entsprechendem 
pflegebedarf bei reformen nicht unberück-
sichtigt bleiben dürfe. es wurde unter hin-
weis auf § 33 a estg angemerkt, dass die von 
der opposition geforderte individualbesteu-
erung unter gegenseitiger berücksichtigung 
von unterhaltspflichten bzw. mit übertrag-
barkeit des existenzminimums für nicht 
verheiratete paare in haushaltsgemein-
schaft längst existiere. eine abschaffung 
des ehegattensplittings sei letztlich eine 
satte steuererhöhung mit weitreichenden 
folgen für den arbeitsmarkt. ein teilnehmer 

wie zeitgeMäss ist die ehe- und faMilienbesteuerung?
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stellungnahMen
02. 05. 2013
entwurf eines bMf-schreibens zu den 
„grundsätze zur ordnungsgemäßen führung 
und aufbewahrung von büchern, aufzeich-
nungen und unterlagen in elektronischer 
form sowie zum datenzugriff (gobd)“ 

29. 04. 2013
1 bvl 21/12 – Verfassungsrechtliche prü-
fung, ob § 19 abs. 1 erbstg in der im Jahr 
2009 geltenden fassung i. V. m. §§ 13 a, 13 b 
erbstg gegen den allgemeinen gleichheits-
satz (art. 3 abs. 1 gg) verstößt – ausset-
zungs- und Vorlagebeschluss des bundes-
finanzhofs vom 27. 09. 2012, az.: ii r 9/11 – 

22. 04. 2013
gemeinsame eingabe des dstV und des daV: 
partgmbb

die aktuellen stellungnah-
men sind auf der homepage 
des dstV (www.dstv.de) unter 
interessenvertretung im 
wortlaut abzurufen.

schlug im falle der abschaffung bereits 
erste gestaltungsmodelle mit wechselsei-
tigen Verträgen zwischen eheleuten vor und 
demonstrierte damit eindrucksvoll die sich 
in folge ergebenden probleme, die mit einer 
weiter ausufernden bürokratie bei der fi-
nanzverwaltung einher gehen dürfte. be-
sonders hervorgehoben wurde, dass bei 
einer einführung einer individualbesteue-
rung zwingend eine entsprechende anpas-
sung des sozialrechts (beispielsweise durch 
abschaffung der Mitversicherung und ein-
führung einer bürgerversicherung) erfor-
derlich sei.

einen breiten raum nahm schließlich die 
frage ein, wie die erheblichen einschrän-
kungen von alleinerziehenden steuerlich zu 
berücksichtigen seien. dabei wurde der 
derzeitige entlastungsbetrag als viel zu 
niedrig erachtet. eine verwitwete teilneh-
merin mit zwei kindern rechnete vor, dass 
die steuerbelastung nach dem tod ihres 
Mannes um jährlich 7.000 euro höher sei, 
als wenn statt des Mannes eines der kinder 
verstorben wäre. in diesem zusammenhang 
wurde auf ein beim niedersächsischen fi-
nanzgericht anhängiges Musterverfahren 
(7 k 114/10) und eine nichtzulassungsbe-
schwerde gegen ein urteil des sächsischen 
finanzgerichts beim bfh (iii b 2/13) verwie-
sen.

bei den eingetragenen lebenspartnern wa-
ren sich alle diskutanten weitestgehend 
einig, dass es für diese familienform einen 
für ehegatten vergleichbaren steuertarif 
geben muss. 

doris holzinger, stb
Michael von arps-aubert, stb fb istr
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Eine organisatorische Bitte:
bitte vermerken sie bei antworten auf 
 chiffreinserate auf dem umschlag deutlich 
die Chiffre-nummer. bitte senden sie ihre 
antwort ausschließlich an die Geschäfts-
stelle des Verbandes:
Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

zusaMMenarbeit /
kooperation
Spezialberater: kollege bietet kooperation 
in schwierigen fällen bei gestaltungs- und 
abwehrberatung: unterneh menskauf/-
verkauf, alle umwandlungen, unternehmens-
nachfolge, gewerbliche immobilieninvesti-
tionen, betriebsaufspaltungen: 
www.haraldwieser.de

Erfahrener und flexibler Steuerberater/
vBP übernimmt urlaubs- u. krankheitsver-
tretung bei längerer abwesen heit, auch 
honorararbeiten, ggf. beteiligung von 
überlas teten kollegen.
Jürgen kunz vbp/steuerberater, tel.: 030 / 
333 44 56

praXisVerkauf
steuerberaterin mit eigener kanzlei in ber-
lin-Mitte sucht 

Kanzlei zum Kauf 
mit einem Jahresumsatz bis ca. 250.000,– €.
kontaktaufnahme unter chiffre 201303 an 
die geschäftsstelle.

wir verkaufen aus altersgründen abus-
steuerberatungsgesellschaft mbh am ran-
de berlins, in 15345 eggersdorf.
Jahresumsatz 250 t €, Mitarbeiter vorhanden
kontaktaufnahme: rückfragen unter 
tel. 03341/48186 
auskunft erteilt hr. Marschke

büroräuMe
stb – ra – wp – kanzlei bietet ab sofort 
2  räume in bürogemeinschaft, rankestr. 8 
(charlottenburg) nahe ku d́amm, an. 2 x ca. 
20 m². Mitbenutzung des konferenzraums, 
küche, wc, dsl
kontakt, ansprechpartnerin:
frau buchaly
tel. 030/ 8856070, 
kanzlei@hch-online.de

sonstiges
Verkaufe deutsches steuerrecht 1989 – 2009 
(36 bände) und deutsches steuerrecht ent-
scheidungsdienst 1997– 2009 (13 bände).
preis: 10 € pro band, jedoch jeweils 20,00 € 
für die ganzjahresbände deutsches steu-
errecht 1989 – 1994. bei gesamtabnahme: 
490,00 €.
telefon: 030/7117738.

steuerberater und ehemaliger bp-leiter 
bauen partnerschaftsgesellschaft mit star-
ker internationaler/unternehmensberater-
licher ausrichtung neu auf. wir suchen 
junge steuerberater/innen, die in ein solches 
netzwerk hineinwachsen und später die 
gesellschaft verantwortlich weiterführen 
wollen.
kontaktaufnahme unter chiffre 201302 an 
die geschäftsstelle.

Kanzleiführung mit 24 Std./ Woche
fundierte beratung durch
dipl.-bw. beate Jacobeit
steuerberaterin
tel.: 030 / 450 87 90 
www.stb-jacobeit.com
e-Mail: info@stb-jacobeit.com

Insel Usedom – ostseebad bansin
eines der 3-kaiserbäder, ferienvermietung 
eines neuen, komfortablen 1- oder 2-zim-
mer-appartements an der strandpromena-
de, schwimmbadbenutzung, tiefgarage, 

nichtraucher, partnerschaft mit golfhotel.
rückfragen unter tel./fax.: 033203 / 2 51 69 
(privat) 

urlaub im ostseebad Dierhagen-Strand 
tor zum fischland-darß – Vermietung von 
komfortablen 1- und 2-zimmer-nichtrau-
cher-ferien-appartements (neu bau), am 
kurpark, ca. 200 m zum ostseestrand
kontaktaufnahme unter tel.: 030 / 796 35 38

ostseebad Kühlungsborn
– erholung zu jeder Jahreszeit –
komfortables 2-zimmer-appartement (ein-
schl. pkw-stell platz) direkt am strand, für 
2 personen zu vermieten. 2,5 fahrstunden 
von berlin entfernt (auch für kurzentschlos-
sene). 
rückfragen unter tel.: 0 33 42 / 8 05 68 oder
www.kuehlungsborn-altmann.de

Tal der Loreley – St. Goar/Rhein
großzügige ferienwohnung mit panorama-
fenstern zum rhein und burg rheinfels. 2 
schlafzimmer, wohnzimmer mit sitzecken 
und essplatz sowie küche, bad, balkon. 
ga ragennutzung frei. haustiere nach ab-
sprache.
kontaktaufnahme unter tel.: 030 /  280 47 380

praxis für psychotherapie 
und coaching
hpp dipl.-kfm. h.-J. schwanke stb

bietet unterstützung

– in belastenden lebenssituationen
– bei der erschließung eigener res-

sourcen
– bei zielfindung und –erreichung
– zu konstruktiver kommunikation 

in der praxis und zu hause

tel: 030/7870 3090,
e-Mail: kontakt@hpp-schwanke.de

inserate
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Das (aller)letzte

die benutzung des gäste-wcs in der pri-
vatwohnung eines betriebsprüfers ist nicht 
beruflich veranlasst. kosten für die reno-
vierung des wc sind daher steuerlich nicht 
absetzbar. das häusliche arbeitszimmer 
eines betriebsprüfers ist nicht der Mittel-
punkt seiner gesamten beruflichen betäti-
gung.

der 9. senat hat mit urteil vom 21. 01. 2013 
(az.: 9 k 2096/12) entschieden, dass der 
betriebsprüfer eines finanzamts weder die 
kosten für sein arbeitszimmer noch die 
renovierungskosten für die daneben liegen-
de toilette als werbungskosten geltend 
machen kann.

der kläger ist fachprüfer für geschlossene 
immobilienfonds. ihm stand in den räumen 
des finanzamts ein fester arbeitsplatz zur 
Verfügung. im streitjahr 2008 renovierte er 
seine privatwohnung (4 zimmer, küche, bad 
mit wc und gäste-wc) und richtete sich ein 
häusliches arbeitszimmer ein. Mit seiner 
klage machte er insbesondere die kosten 
für die renovierung seines arbeitszimmers 
sowie seines gäste-wc als werbungskosten 
geltend. nach dem von ihm geführten toi-

lettentagebuch nutze er die toilette ca. 9- bis 
10-mal täglich, davon 8- bis 9-mal beruflich. 
es ergebe sich daher eine berufliche toilet-
tennutzung von 73,58 %.

das finanzgericht wies die klage ab. weder 
die aufwendung für das arbeitszimmer noch 
die aufwendungen für die toilette seien 
werbungskosten. die für einen betriebs-
prüfer prägenden tätigkeiten übt er außer-
halb des häuslichen arbeitszimmers im 
außendienst aus. daher ist das arbeitszim-
mer nicht der Mittelpunkt seiner beruflichen 
tätigkeit. das gilt „erst recht“ für die toilet-
te. bei dieser handelt es sich nicht um einen 
betriebsstättenähnlichen raum, sondern 
um das private gäste-wc, das der kläger 
auch während seiner dienstzeit nutzt. auf-
grund dieser nutzung besteht kein beson-
derer beruflicher zusammenhang.

das urteil ist inzwischen rechtskräftig.

finanzgericht, baden-württemberg
sprecherin für presse- und öffentlichkeits-
arbeit
pressemitteilung nr. 9/2013 stuttgart, den 
16. 05. 2013
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Mehr Infos unter www.teletax.de 

TeleTax, die Kompetenz Ihrer Steuerberaterverbände  
und DATEV in der steuerrechtlichen Praxis

DVD Grunderwerbsteuer I:

 � Kaufverträge und andere Rechtsgeschäfte

 � Verschaffung der Verwertungsbefugnis

 � Erwerbsvorgänge im Rahmen von                  
Umstrukturierungen

 � Grunderwerbsteuerliche Konzernklausel

Grunderwerbsteuer
DVD Grunderwerbsteuer II:

 � Wechsel im Gesellschafterbestand einer 
Personengesellschaft

 � Anteilsvereinigung und Anteilsübertragung

 � Grunderwerbsteuerliche Organschaft

 � Vermeidung der Doppelbesteuerung
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Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft


